
 

Ergänzende Massnahmen ALV 

Gesuch um Förderung der selbstständigen Erwerbstätigkeit  
 
 

 

 

Name und Vorname       SV-Nr. 

 

 

Adresse / Wohnort      Tel.-Nr. 

 

1. Arbeitslos gemeldet seit 

 

2. Gelernter Beruf 

 

3. Zuletzt ausgeübte Tätigkeit 

 

4. Angaben über die beruflichen Kenntnisse 

 Gestützt auf das Kreisschreiben des SECO über arbeitsmarktliche Massnahmen (KS AMM) sind folgende Kopien 
 dem Gesuch beizulegen: 

  Tabellarischer und aktualisierter Lebenslauf 

  Ausbildungsdiplome 

  Arbeitszeugnisse  

  Nachweis angemessener Kenntnisse in der Geschäftsführung 

  allfällige Angaben von Referenzpersonen 

 
5.  Angaben zum Grobprojekt 

a)  Summarische Umschreibung des Produktes oder der Dienstleistung, Personelle Organisation, Logistik, Infrastruktur,  

     Lokalitäten, Rechtsform, Sitz der Unternehmung, Angaben über die vorgesehenen Absatzmärkte, den Kundenkreis  

     und die Konkurrenz. 

b)  Angaben über die Kosten und die Finanzierung des Projekts:  

  - Ungefähre Kosten während der Planungsphase;  

 - Ungefähre Gesamtkosten zur Lancierung des Produktes oder der Dienstleistung;  

 - Anteil von eigenem und fremdem Kapital; 

  - Allfällige schon bestehende oder geplante Kreditaufnahmen; 

  - Allfällige geplante Sicherheiten von privaten Dritten z.B. Bürgschaftsorganisationen; 

  - Bereits vorhersehbare erste Einkünfte aus dem Geschäftsbetrieb. 

c)   Momentaner Entwicklungsstand der Projektidee: 

 - Detaillierter chronologischer Aktionsplan für die Dauer der Planungsphase; 

 - Hängige Vertragsabschlüsse, Abklärungen bei Behörden, Suche eines Firmendomizils etc.;  

 - Bereits abgeschlossene Miet- und Franchiseverträge, Offerten, Auftragsbestätigungen etc. (Kopien sind beizulegen); 

 - Sind Sie auf Drittpersonen angewiesen, um Ihr Projekt zu lancieren?  

 
6. Gedenken Sie Ihre Pensionskassengelder zu liberieren?  ja  nein  

 
bitte wenden 
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7. Bewilligungen von Behörden für die Ausübung der selbstständigen Erwerbstätigkeit 

    - Benötigen Sie eine gewerbliche Bewilligung? ja, liegt bei  nein  
- Benötigen Sie eine Baubewilligung? ja, liegt bei  nein  
- Besteht bereits ein Eintrag im Handelsregister?  ja, liegt bei  nein  
- Haben Sie sich schon um die Anerkennung Ihrer selbstständigen 

       Erwerbstätigkeit bei der AHV/Kant. Ausgleichskasse bemüht? ja, liegt bei  nein  

 

8. Anzahl der benötigten Taggelder für die Planungsphase:___________,  per sofort 

 Falls die Taggelder nicht ab sofort beantragt werden, bedarf es eine ausführliche Begründung. 

 

9. Name / Bezeichnung des Projektes: 

 

 

10. Folgende Informationen und Unterlagen sind dem Gesuch zusätzlich beizulegen:  

   Kopie des Kündigungsschreibens der letzten Stelle 

   Kopie der ausgefüllten Formulare „Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen“ 

 
Das Gesuch ist vollständig ausgefüllt und mit den notwendigen Beilagen dem RAV abzugeben, 
welches nach einer Vorprüfung den Antrag der Abteilung Ergänzende Massnahmen ALV zum ab-
schliessenden Entscheid weiterleitet. 

 

Ort und Datum Unterschrift der versicherten Person 

 

_______________________________ ________________________________ 

 
Die Gesuch stellende Person ist zu wahrheitsgetreuer Auskunft verpflichtet (Art. 28 ATSG). Mit unwahren oder unvoll-
ständigen Angaben macht sich die versicherte Person strafbar (Art. 105 ff. AVIG). Mit Ihrer Unterschrift bestätigen 
Sie, vom Inhalt des Merkblattes „Förderung der selbst-ständigen Erwerbstätigkeit" (Version 04.2011) Kenntnis ge-
nommen haben. 
 
 

Besondere Hinweise: 

- Sollten noch Abklärungen bzgl. Ihrer Anspruchsberechtigung, Ihrer Vermittlungsfähigkeit oder 
einer gewerblichen Bewilligung im Gange sein, muss der jeweilige Entscheid zuerst abgewartet 
werden bevor dieses Gesuch bearbeitet werden kann.  

- Die Gesuchsbearbeitung beansprucht etwa 2-3 Wochen. 
- Der Entscheid erfolgt in Schriftform. 
- Bis zum Entscheid haben Sie - gestützt auf das Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG) Art. 

17 Abs. 1 bis 3 - die Kontrollpflichten inkl. Stellensuche zu erfüllen. 
- Jedes Einkommen während einer laufenden Planungsphase, aus einer vorbestehenden selbst-

ständigen Erwerbstätigkeit oder einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit ist nach Art. 24 Abs. 1 
AVIG monatlich als Zwischenverdienst mit der Arbeitslosenkasse abzurechnen. Mit dem vor-
liegenden Gesuch um Befreiung von arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gegenleistungs-
pflichten wird nur die Förderung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit gefördert, welche  
- nach Ablauf der bewilligten Planungsphase - zu einer vollumfänglichen Abmeldung vom 
Leistungsbezug führt.  
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